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Zulassungsbeschränkung im Studienfach Bauingenieurwesen im Win

tersemester 1973/74 an der Universität Karlsruhe (TH). 

Der Senat der Univeriität Karlsruhe(TH) hat am 16. Juli 1973 
einen Bes6hluß gefaßt, nachdem die Zula~sungsquote in der Fa

kultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen für die Fachrich

tung Bauingenieu:r;-wesen im Wintersemester 1973/74 auf 270 Stu

dienanfänger begrenzt wird. 

Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat mit Erlaß v.om 

22. August 1973, Az. H 1222 - Ka - 5/3, dieser Zulassungsbe

schränkung zugestimmt. ' 

Prüfungsordnung für die Diplomprüfung in InforD)aük an·del' 
Universiti4.t Karlsruhe (Technische Hochschule) 

Bekanntmachung vom 20. Juli 1973 B 1575/18 

Das Kultusministerium hat gern. § 52 Abs. 2 HSchG der Prüfungsord
nung in Informatik an der Universität Karlsruhe (Technische Hodlscbule) 
zugestimmt. Die Prüfungsordnung wird nachstehend bekanntgemacht: 

K. u. U. S. 1114/1973 

Prilfunpordnunl' far die Dlplomprifung In Informatik 
an der Unlvel'litlt Karlsrllhe (Technische Hochschule) . 

§ 1 Zwedl; der Prilfuq 

Die Diplomprüfung in Informatik bildet einen Abschluß des Studiums. 
Durcb sie soll festgestellt werden, ob der Kandidat gründliche Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Informatik erworben hat und in der Lage ist, nach 
wissenSchaftlichen Grundsätzen selbständig zu arbeiten. 

I 2 Dlplomcrac1 

Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung wird der <\'lkademische ttrad 
"Diplom-Informatiker" (Dipl.-Inform.) verliehen. 

r §. 3 Stulliendauer UDd 9l1ederunr der PrilfUDr 
(1) Die Diplomprüfung gliedert sich'in die Diplom-Vorprüfung und die 

Diplom-Hauptprüfung. . 

(2) Die Diplom-Vorprüfun, kann unbeschadet der M6&licbkeit studien
begleitender Prüfun,en nach drei Fachsemestern bqonnen und 1011 _pIte
stens nach fünf Fachsemestern beendet werden. Hat sich ein Student bis 
zum Ende des fünften Fachsemesters nicht zur Diplom-Vorprüfung gemel
det, so gilt die Prüfung als erstmals nicht bestanden. Der Vorprüfungsaus
schuß kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. 

(3) Die Studiendauer beträgt in d~ Regel acht Semester zuzüglich der 
Zeit für die Anfertigung der Diplomarbeit und die Ablegung von Prüfun
gen. 

(4) Die Diplom-Hauptprüfung kann wahlweise in einem Abschnitt oder 
in mehreren Abschnitten abgelegt werden. Die Diplomarbeit soll vor dem 
letzten Abschnitt der Hauptprufung abgeschlossen sein. 

.... 
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I« 	PrflfunPauuctaflue 

(1) Für die Durdlführung der Diplom-Vorprüfung bzw. der Diplom· 

Hauptprüfung wird ein Vorprüfungsaussdluß bzw. ein Hauptprüfungsaus. 

schuß gebildet. Diese Aussd!.üsse sind für die Organisation der Prüfungefl 

und die Entscbeidung in Prüfungssadlen zuständig. 


(2) 	Jeder der beiden Aussd!.üsse besteht aus: 

1 Mitglied des Lehrkörpers im engeren Sinne 

(Universitätslehrer, gemäß §'45 Abs. (1) der Grundordnung), 

1 Mitglied des Lehrkörpers im weiteren Sinne 

(gemäß § 45 Abi. (2) derGrundordnung), 

1 Mitglied der Studentensdlaft. 


Die Mitglieder des Lehrkörpers werden vom Dekanat auf jeweils zwei 

.Jahre bestellt, während, das Mitglied der Studentensd!.aft von der Fadl· 

sdlaft auf ein Jahr gewählt wird.. ' 


(3) Der Universitätslehrer führt den Vorsitz. Im Falle der 'Befangenheit 

oder der Verhinderung eines AussChußmitgliedes tritt an seine Stelle das 

entspredl.ende ;Mitglied des anderen Aussd!.usses. 


Das studentisdl.e Mitglied kann an Benotungsentscbeidungen nidlt mit

wirken. 


(4) Der Vorsitzende bestellt die bei den einzelnen Prüfungen mitwirken

den Prüfer aus dem Kreis der Lehrkörpermitglieder, die eigenverantwort. 

lidl Lehrveranstaltungen abgehalten haben, sowie Beisitzer. 


Die Mitglieder der Prüfungsaussdlüsse können den Prüfungen beiwoh

nen. 


L 	 DlpIom-Vorprilluq 

I 	5 ZuJuau.ac S1I1' DIpIom-Vol'Pl'lf'aDc 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung Ist sd!.riftlidl bei 

dem VorprüfungsaussdluB zu stellen. 


(2) Dem Antrag sind beizufl1aen 
1. 	 eine Darstellung des BUdungsganges. die insbesondere darüber Aus


kunft' gibt, weldlen Prüfungen sich der Kandidat früher bereits unter

zogen und zu welchen er sidl sdlon einmal gemeldet hat; 


2. 	 d..Studienbudl oder ein gleidlwerti&er Nadlweis eines ordnungsgemä

ßen Studiums; 


3., die durdl die Ausführungsbestimmungen der Fakultät vorgesd!.riebe

nen Leiatungsnadlweise. 


(3) Kann ein Kandidat ohne sein Versdlulden die erforderlidlen Unter

lagen nidlt inder in Aba. (2) vorgesdlrlebenen Weise beibringen, so kann 

der Vorprüfungaa~uß ihm gestatten, die Nadlweise auf andere Art zu 

fUhren. 


(4) Der'Kandidat muß mindestens das letzte Semester vor der Diplom

Vorprüfung an der Universität Karlaruhe eingeschrieben gewesen sein. 

Der Vorprüfungsaussdluß kann in Einzelfällen Ausnahmen gestatten. 


(5) Die Meldefristen für die Prüfungen werden vom Vorsitzenden des 

Vorprüfungsaussdlusses bekanntgegeben. 


(6) Aufgrund der eingereidlten Unterlagenentscbeidet der Vorsitzende 

des Pi1lfungsaussdlusses (in Zweifelsfällen der Prüfungsaussdluß) über die 

Zulassung. Bei Zweifelri' darüber, ob ein ordnungsgemäßes Studium vor

liegt, ist mindestens ein Fadlvertreter zu hören; die Entscheidung wird 

dem Bewerber schriftlich mitgeteilt. 


I 8 	 Aaerkennanl' von Stadlen- an,cI Prilfanl'lleisianpn zar Dlplom

VorptUanl' 


(1) Einschlägige Studienaemester an deutsChsprachigen· Wissensdlaftli

dlen HoChschulen ~nd dabei erbradlte Studienleistungen werden aner

kannt. 


(2) Studienaemester an nidlt deutsdl.spradligen 'Wissenschaftlidlen Hod!.

sdlulen und dabei erbradlte einschlägige Studienleistungen werden aner

kannt, sofern ein gleidlwertiges Studium nadlgewiesen wird. Bei Zweifeln 

an der Gleidlwertigkeit ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungs

wesen zu hören. . 


,(3) In begründeten Fällen kann .der Vorprüfungsaussdluß auch Teile 

einer an einer anderen Wissenschaftlichen Hodlsd!.ule begonnenen Diplom

VorPrüfung anerkennen, wenn der Grund der Unterbrechung- nidlt im 

Nidltbestehen einzelner Prüfungsfächer oder im Überschreiten gestellter 

Fristen liegt. 


; ~ . 
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(4) Studiensemester in benachbarten Fachridltun~en Wissenschaftlicher 
Hochschulen und in gleichen oder benachbarten Fachrichtungen von Inge
nieur- und Fachhochschulen sowie dabei erbrachte Studien- und Prüfungs
leistungen kann der Vorprüfungsausschuß ganz oder teilweise anerkennen. 

(5) };ficht an Hochschulen erworben,e Leistungshachweise können - so
fern sie gleichwertig sind - anerkannt werden, wenn bei der Feststellung 
der Leistungen Kultusverwaltungen der Länder beteiligt waren. Die Fest
stellung der Gleichwertigkeit obliegt dem.Vorprüfungsausschuß. 

(6) Hat ein Studierender an einer anderen Hochschule eine :Vorprüfung 
endgültig nicht bestanden, so werden ihm seine dort erbrachten Studien
leistungen nicht anerkannt. ' 

§ 7 Umfan, der Dlplom-Vorprlf1lll1' 

(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er 
sich die allgemeinen Fachgrundlagen angeeignet hat, die erforderlich sind, 
um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben. 

(2) Die Diplom-Vorprüfung erstreckt sich auf die ~ächer: 
1. Analysis 
2. LineAre Algebra 
3. Praktische Mathematik 
4, Praktische Informatik 
5. Technische Informatik. 

§ 8 Art der Prtlf1lll,en 

(1) Die Vorprüfung erfolgt schriftlich oder mündlich. Ihre Form wird von 
jedem Prüfer mindestens ,drei Monate vor dem Prüfungstermin durch Aus
hang bekanntgegeben .. 

(2) Die Dauer 'der mÜndlichen Prüfung, soll in den Fächern, die nut 
mündlich geprüft werden, für jeden Kandidaten in der Regel 30 Minuten 
betragen. Die Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind durch einen 
Beisitzer in einer Niederschriftfestzuhalten. 

(3) Schriftliche Prüfungen dauern mindestens eineinhalb Stunden und 

höchstens vier Stunden. Sie können in den einzelnen Fächern nach Maß

gabe der Ausführungsbestimmungen in Teilprüfungen aufgeteilt wer~en. 


Eventuell erlaubte Hilfsmittel sind rechtzeitig bekannt zu geben. 


(4) Studenten, die sich der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sind 
nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als Zuhörer' zuzulassen. Die Zulas
sung erstreckt sich nicht auf die Bekanntgabe des Prüftingsergebnisses an 
den Kandidaten. In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsaus-, 
schuß die Öffentlichkeit der Prüfung .ausschließen, sofern der Kandidat 
dies bei der Meldung zur Prüfung beantragt. 

(5) In den Fächern Analysis sowie Lineare Algebra kann die Vorprüfung 

auch durch studienbegleitende Prüfungen abgelegt werden. Hat ein Kan

didat zu jeder Vorlesung des Prüfungsfaches einen Klausurschein (Note 

mindestens 4,3) erworben und beträgt das arithmetische Mittel aus diesen 

Klausurscheinnoten mindestens 4,0, so hat er im entsprechenden Prüfungs

fach die Vorprüfung bestanden. 


Die zur Erlangung der KlausurScheine erforderlichen Klausuren dauern 
in der Regel jeweils eineinhalb bis zwei Stunden. Im übrigen gilt Abs., (3) 
Sinngemäß. 

(6) Die Klausurscheine für studienbegleitende Prüfungen können nur in 
der Zeit bis zum Vorlesungsbeginn des fünften Fachsemesters erworben 
werden. Ein nichtbestandener Klausurschein darf nur einmal wiederholt 
werden. Ein bestandener Klausurschein darf nicht wiederholt werden. 

(7) Ist die Prüfung in einem Prüfungsfach bestanden, so kann sie nicht 
wiederholt'werden. § 10 Abs. (1) bleibt davon unberührt. 

§ 9 Beweri1lll1' der Vorprillanplelst1llllen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von dem je- , 
weiligen Prüfer festgesetzt. 

(2) Die Leistungen in den einzelnen Fächern 'sind mit tolgenden Noten 
zu bewerten: 1 = sehr gUt; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 
5 = nicht ausreidlend. 

Im Zeugnis dürfen nur diese Noten verwendet werden. Die. Notenziffern 
im Protokoll können jedoch zur Differenzierung um 0,3 erhöht oder ernied
rigt werden und sind in dieser Form zur Berechnung der Gesamtnote her
anzuziehen. 
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(3) Die Leistungen in den bestandenen Klausuren der studienbegleiten
den Prüfungen werden bewertet nach folgender Ndtenskala: 
0,7 - 1 - 1,3 - 1,7 - 2 - 2,3 - 2,7 - 3 - 3,3 - 3,7 - 4 - 4,3. 

Ist die aus den einzelnen Klausurscheinnoten als arithmetisches Mittel 
berechnete Ihu"chschnittsnote 4,0 oder besser. so wird die Prüfungsnote, 
die zur Berechnung der Gesamtprüfungsnote in das Protokoll aufgenom
men wird, nach folgendem Schema bestimmt: Die Note 2,0 ist zu erteilen, 
wenn der Mittelwert mindestens 1;85 und kleine als 2,15 1st; die Note 2,3 
ist zu erteilen, wenn der .Mittelwert mindestens '2,15 Und kleiner als 2,5 ist; 
die Note 2,7 ist zu erteilen, wenn der Mittelwert mindestens 2,5 und kleiner 
als 2,85 ist. \ 

Für die im Zeugnis anzugebende Fachnote gilt Abs. (2) sinngemäß. 

(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Leistungen in jedem Prüfungs
fach mindestens mit der Note .,Ausreichend" (bis 4,3) beWertet worden sind. 

Die Gesamtnote einer be,tandenen Prüfung lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut 

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut 

beI einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend 

bei einem. Durchschnitt über 3,5 bis 4,3 bestanden. 


Von der errechneten Gesamtnotekann der VorprUfungsausschuß im Ein
vernehmen mit den bete1Ugten Prüfern unter Berücksichtigung der Ge
samtstudienleistungen des Kandidaten in A~nahinefällen bis zu 0,3 Punk
ten zugunsten des Kandidaten abweichen. 

(5) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, 
a) wenn ,sich der Kandidat unerlaubter ~en bedient oder eine,Täuschung 

begangen hat, 
b) 	wenn der Kandidat ohne triftige Gründe zu einem Prüfungstermin nicht 

ersCheint oder ohne triftige Gründe nach Beginn der Prüfung zurück
tritt. 
Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe 
müssen dem Vorprüfungsausschuß unverzüglich schriftlich mitgeteilt 
und glaubhaft gemacht 'Werden. Erkennt 'der Vorsitzende des Vorprü
fungsausschusses sie an, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die be
reits vorliegenden Prüfung&el'8ebniSse, sind in diesem- Flill anzurech
nen; 

c) 	 wenn der Fall des § 3 Abs. (2) vorliegt. 

I 10 Wlederbolunc derDiploDl:-Vorprl.fanl' 
(1) Bei einer nichtbestatidenen Prüfung entscheidet der Vorprüfungsaus

schuß, in welchemUlnfang und an welchem frühesten und spätesten Ter
min die Prüfung zU wiederholen ist. 
_ (2) Für eine Wiederholw'igsprüfung gilt § 8 Abs. (1) bis (4) entsprechend. 

, , 

(3) 	Wird eine schriftliche Wie(;ierholungsprüfung mit "nicht ausreichend" 
bewertet, so findet eine mündliche Nachprüfung statt, deren Ergebnis' als 

/Endnote gewertet Wird. . • 
(4) Eine zweite Wiederholung desselben Prüfungsfaches. desselben Prü

fungsabschnittes oder der ganzen Diplom-Vorprüfung ist nichhulässig. In 
Ausnahmefällen kann der Rektor bei Befürwortung durch den Vorprü
fungsausschuß auf Antrsg des Kandidaten eine zweite Wiederholung zu
lassen. 

f 11 Zeurnla Obe~ die DlploDl-Vorprtlfan, 
(1) tlber die bestandene· Vorprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, das 

die in den Einzelfächern erzielten Noten und die Gesamtbewertung ent
hält. Es wird vom Vorsitzenden des Von>rüfungsausschusses unterzeichnet. 

'(2) Ist die Vorprüfung endgültig nicht bestanden, so erteilt der Vor~it
zende dem Karididaten hierüber einen 8chrlftlichen Bescheid. 

(3) Der Bescheid über die endgültig nicht bestande~e Prüfung ist mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

D. DlploDl-Baupt.,r8fuQI' 

f 12 Zulaasuul' mr DlploDl-BaUptpr8ful' 
(1) Für die Zulassurig zur Diplom-Hauptprüfung ist das Zeugnis über die 

bestandene Vorprüfung in .Inlormatik und ein Prüfungsplan vorzulegen, 
der den Erfordefllissen des § 14 entspricht. 

(2) 	Bezüglich Antragsform, Studien- Und Leistungsnachweisen gilt § 5 
entsprechen~. 

(3) Die Zulassung kann versagt werden, wenn der KancUdat die Haupt
prüfung im Fach· Informatik an einer anderen. Wissenschaftlichen Hoch
schule endgültig nicht bestanden h~t. 

I 
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§ 13 	 Anerkennung von Studien-und Prü.funplelstungen 
zur Dlplom-Hauptprfifung \ 

(1) Für die Anerkennung von Studienleistungen zur Diplom-Hauptprli. 
fung gilt § 6 entsprechl;!nd. , 

(2) Diplom-Vorprüfungen in Informatik, die ein Kandidat an deutsch
sprachigen Wissenschaftlichen Hochschulen abgelegt hat, werdenaner
kannt. § 6 (4) gilt entsprechend. 

(3) ,Diplom-V0I'J)rlifungen in Informatik, die ein Kandidat an nicht 
deutschsprachigen Wissenschaftlichen Hochschulen abgelegt hat, werden 
anerkannt, sofern Gleichwertigkeit besteht. Andernfalls kann der Haupt
p~fungsausschuß die Anerkennung von der Erfüllung bestimmter Auf-
lagen abhängig rhachen. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit ist die Zen
tralstelIe für ausländisches Bildungswesen zu ~ören. ' 

§ 14 	 Umfang der Diplom-Hauptprflfung 
(1) Die Diplom-Hauptprlifung besteht aus der Diplomarbeit und den 

mündlichen Prüfungen. 

(2) Prüfungsfächer sind: 
1. Praktische Informatik 
2. Theoretische Informatik 
3. Technische Informatik 
4. 	 Ergänzungsfach. 

Das Ergä~zungsfach kann aus den Anwendungsgebieten der Informatik 
entsprechend den Ausführungsbestimmun~engewählt werden. Für nicht 
in den Ausführungsbestimmungen erwähnte Anwendungsgebiete und de
ren Umfang ist rechtzeitig die Genehmigung des Hauptprlifungsausschus
ses einzuholen.. ' 

(3) Entweder das Fach Theoretische Informatik oder das Fa~ Techni
sche Informatik kann durch eines der verbleibenden informatikfächer er
setzt werden. In diesem Falle entsteht ein Vertiefungsfach, das durch eine 
zusätzliche Prüfung abzuschließen ist. 

(4) Die beabsichtigten Prüfungen und deren Stoffumfang sind in einem 
Prüfungsplan zuSammenzustellen, der vom Hauptprlifungsausschuß geneh
migt werden muß. Die gewählten Stoffgebiete der' einzelnen Prüfungen 
dürfen sich nicht überschneiden. 

§ 15 Dtplomarbelt 
, (1) In der DIplomarbeit soll ,der Kandidat zeigen, daß er in der Lage ist, 

eine Aufgabe aus dem gewählten Fachgebiet nach bekannten Verfahren 
und wissenschaftlichen GeSichtspunkten selbständig zu bearbeiten. 

(2) Die Diplomarbelt wird von einem Mitglied des engeren Lehrkörpers 
der Fakultät ausgegeben und betreut. Ausgabe und Betreuung kÖ~Ilen mit 
Genehmigung des Hauptprlifungsausschusses auch durch ein ,;M:itglled des 
weiteren Lehrkörpers der Fakultät oder durCh ein Lehrkörpermitglled er
folgen, das' niCht der Informatik angehört. Dem Kandidaten' ist Gelegen
heit zu g~ben, eigene Themenvorschläge zu machen. 

(3) Die Ausgabe der Diplomarbeit ist mit Themen- und Termlnangaben 
dem, Hauptprüfungsausschuß mitzuteilen. 

(4) Der Kandidat hat einmal die Möglichkeit, ein an ihn ausgegebenes 
Thema für eine Diplomarbeit innerhalb einer Frist von drei Monaten un
bearbeitet zurlickzugeben und ein anderes Thema zu erhalten. 

(5) Die Zeit von der Ausgabe 'des Themas bis zur Ablieferung der Arbeit 
soll sechs Monate nicht überschreiten. Die Themenstellung soll diesem Zeit 
maß angepaßt sein. 

In begründeten Fällen kann der Hauptprlifungsausschuß die Frist nach 
Rücksprache mit dem Betreuer um drei Monate' verlängern. 

(6) Die Diplomarbeit ist mit einer Erklärung des Kandidaten zu versehen, 
daß er die. Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als die angege.:. 
.benen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

§ 18 	 Abgabe und Bewertung 4er niplomarbert 
(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß beim Betreuer abzuliefern, der die

sen Vorgang zusammen mit der Bewertung dem Hauptprlifungsaus$chuß 
schriftlich mitteilt. . 

(2) Die Beurteilung der Diplomarbeit erfolgt durch denjenigen, der. sie 
ausgegeben hat. Wird sie mit "nicht ausreichend" .bewertet, so ist sie von 
einem weiteren Lehrkörpermitglied zu beurteilen.• 

j •. I. ;. 
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(3) Weicht die zweite Beurteilung von der ersten ab so 'entscheidet der 
Hauptprüfungsausschuß, ggf. unter Hinzuziehung ein~ weiteren Gutach'
ters, über die endgültige Bewertung. 

§ ,17' MD.ndUdle Pritan, 
,Die Dauer der ,einzelnen nlündlichen Prüfungen beträgt in der Regel 30 

,,''$,'

Minuten, höchstens 60 Minuten. Im übrigen gelten § 8 Abs. (2) und (4) ent
sprechend~ , 

§ 18 Zuabfldler 
(1) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fä

chern einer Prüfung unterziehen (Zusatzfächer). 
(2) Das Ergebnis der' Prüfung in diesen Fächern wird auf Antrag des 

Kandidaten in das Zeugnis amgenoinmen, jedoch bei der Festsetzung der 
Gesamtn'Ote nicht mit einbezogen. 

I 19 BewertUn, der Lelstun,en d~r DiploDl-Bauptprl.fun, ; 
(1) Für die Bewertung der Leistungen in der Diplom-Hauptprüfung'gilt 

§9 entsprechend. Die Diplom-Hauptprüfung gilt jedoch als nicht bestan
den, wenn die Diplomarbeit mit der Note "nicht ausreichend" bewertet oder 
nicht fristgemäß abgeliefert wird. 

(2) Für die Bildung der Gesamtnote wird die Diplomarbeit doppelt ge
wertet. 

(3) Wurd!f,! die Diplomarbeit mit ..sehr gut" bewertet und ist die Gesamt~ 
note höchstens 1,2,. so wird ,das ~amturteil "mit Auszeichnung bestan
den" erteilt. 

t 2t Wlederholun, der DlpIODl-Bauptprtlfun, , 
(1) Wird die Diplomarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet oder nicht 

fristgemäß, abgeliefert, so ist dem Kandidaten auf Antrai ein neues Thema 
zu stellen. Die Wiederholungsarbeit wird in jedeIJ1 Fall von zwei Gutach
tern nach I 15 Abs. (2) beurteilt. Eine zweite Wiederholung der Diplom
arbeU: ist nicht Zulässig. '" . , , 

(2) Für die Wiederholung der Diplom-Hauptprüfung gelten § 10 und § 17 
entsprechend. ' 

§ 21 zeqnls 
(1) Über eine bestandene Diplom-Hauptprüfung erhält der Kandidat ein 

Zeugnis, welches' das Thema der Diplomarbeit, die in den Prüfungsfächern 
, und in der Diplomarbeiterzielten Noten sowie die Gesamtbewertung ent

hält. Das Zeugnis wird vom Vorsi~enden des Hauptprüfungsausschusses 
sowie vom Dekan der Fakultät unterzeichnet. 
, (2) Ist' die Diplom-Hauptprüfungendgültig nicht bestanden oder gilt sie 

als nicht bestanden, so erhält der Kandidat hierüber eine schriftliche Mit
teilung.' , 

(3) Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Prüfung ist mit ei 
ner Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

§ 22 Diplom , 
Mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten ein Diplom ausgehändigt, das die 

Verleihung des akademischen Grades beurkundet. Als Datum des Diploms 
zählt der Tag, an dem alle Prüfungsleistungen erfüllt sind. Das Diplom 
wird vom Dekan der Fakultät unterzeichnet undinit dem Siegel der ,Fakul
tät versehen. 

~D. AllJemelne Beatlmmun,en . 

§ 2~ Un,o.IU,kelt der Di,lom-VorprD.tUD, UDd der DlploDl-Bauptprtlfun, 
Stellt sich nachträglich heraus, daß unerläßliche Voraussetzungen für die 

, Zulassung zur I;>iplom-Vorprüfung oder zur Diplom-Hauptprüfung nicht 
I ' erfüllt waren oder daß sich der Kandidat bei dieser Prüfu,ngunedaubter 

Hilfen bedient oder eine ·Täuschung begangen hat, so erklärt der zustän
dige Prüfungsausschuß die Prüfung für nicht bestanden und das betref
fende Zeugnis für ungültig. Ein bereits ausgehändigtes Zeugnis hat, der 
Kandidat zurückzugeben. 

§ 24 AberkennUD' des DlplODl,rades 
Die Entziehung des akademischen Diplomgrades richtet sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. ' 
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§ 25 Einspruchsmöglich!teiten 

Wird die ordnungsgemäße Durchführung einer Prüfung angezweifelt, so 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
bei der zuständigen Kommission für Prüfungsangelegenheiten der Fakul
tät (§ 36 Abs. (3) Grundordnung) schriftlich Einspruch eingelegt werden. 
Entsprechendes gilt gegenüber Entscheidungen der Prüfungsausschüsse. 
Die Möglichkeit; Widerspruch' nach der Verwaltungsgerichtsordnung einzu
legen, bleibt hiervon unberührt. . 

§ 26 tlbergangsbesUmmungen 

(1)' Diese Prüfungsordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt des Kultusministeriums in Kraft., 

(2) Bereits begonnene, Prüfungen werden nach der bisherigen Prüfungs
ordnung abgewickelt. 

(3) Studenten, die bei Inkrafttreten dieser Ordnung mehr a.ls zwei Fach
semester im Fach Informatik eingeschrieben waren, haben das Recht, die 
Diplom-Vorprüfung nach der bisherigen Prüfungsordnungabzulegen. 

(4) Studenten, die bei Inkrafttreten dieser Ordnung die Diplom-Vorprü
fung bereits bestanden haben, können die Diplom-Hauptprüfung nach der 
bisherigen Prüfungsordnung ablegen. 

(5) Studlenbegleitende Klausuren nach § 8 Abs. (5) werden erstmals an 
dem auf das Inkrafttreten der Prüfungsordnung folgenden Prüfungstermin 
abgehalten. Für Kandidaten, die zu diesem Ze~tpunkt die Diplom-Vorprü
fung bereits begonne~ haben, entfällt die Möglichkeit studienbegleitender 
Prüfungen. 

7500 Karlsruhe, den 5. September 1973 
Der Rektor 

gez. Draheim 

;t 


